
 

Dekret der Schulführungskraft 

Nr. 23/2023 vom 30.03.2023 

 
  

Ernennung des Verfahrensverantwortlichen laut Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 50 vom 18. 
April 2016, der Anwendungsrichtlinie Nr. 3 der ANAC, dem Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.15, 
den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 287 vom 21.03.2017 und Nr. 850 vom 22.10.2019  
  
Nach Einsichtnahme in die Bestimmungen des Art. 31 des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016 
und der Anwendungsrichtlinie Nr. 3 der ANAC, betreffend den Verfahrensverantwortlichen für die 
Vergabe und Durchführung der öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge;  

  
Nach Einsichtnahme in den Art. 6 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 betreffend die Organisation für die 
Durchführung von öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen;  
  
Nach Einsichtnahme in die Beschlüsse der Landesregierung Nr. 287 vom 21.03.2017 und 850 vom 
22.10.2019;  
  
Nach Einsicht in die Landesgesetze Nr. 20/1995 und 12/2000, welche die Zuständigen der Organe, die 
Planung und Autonomien der Schulen regeln;   
Nach Einsicht in das DLH 38/2017, welches die Geschäftstätigkeit der Schulen regelt,   
Die unterfertigte Annamaria Mayr im Sinne des Art. 31 des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016, 
der Anwendungsrichtlinie Nr. 3 der ANAC, des Art. 6 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 und 
der  Beschlüsse der Landesregierung Nr. 287 vom 21.03.2017 und 850 vom 22.10.2019;  
  

VORAUSGESETZT, DASS  
  

der EVV, in Ausübung seiner Funktionen, als öffentlicher Beamter eingestuft wird. Die Funktionen des 
EVV dürfen weder von Personen übernommen werden, auf die die in Art. 42 Abs. 2 des Kodex 
genannten Fälle zutreffen, noch von Personen, die auch mit nicht rechtskräftig gewordenen Urteil wegen 
laut 2. Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechen gemäß Art. 35-bis 
des GVD 165/2001verurteilt worden sind, angesichts des ausdrücklichen Verbots in der Verordnung 
über die Zuweisung solcher Personen an Stellen, die unter anderem für den Erwerb von Gütern, 
Dienstleistungen und Lieferungen zuständig sind, auch mit leitenden Funktionen, unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass die Funktionen des EVV gemäß Gesetz (Art. 5, Absatz 2, Gesetz 
Nr. 241 vom 7. August 1990) dem Leiter der zuständigen Organisationseinheit oder den ständigen 
Mitarbeitern derselben Einheit zugewiesen sind (Art. 31, Absatz 1, dritter Satz des Kodex). Die 
Funktionen des EVV müssen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten 
der Republik Nr. 62/2013 und dem von jeder Vergabestelle angenommenen Verhaltenskodex sowie in 
Übereinstimmung mit den spezifischen Bestimmungen des von der Behörde angenommenen 
Dreijahresplans zur Korruptionsprävention ausgeführt werden.  
  
Der EVV, zusätzlich zu den Funktonen, die in den Bestimmungen im Schulbereiche ausdrücklich 
vorgesehen sind:  

• übernimmt die Vorbereitung der 2- Jahresplanung der Liefer- und Dienstleistungsverträge im 
Rahmen des Dreijahresplanes der Schule;   

• überwacht in jeder Phase der Durchführung der Eingriffe das Leistungs-, Qualitäts- und 
Preisniveau, das in Übereinstimmung mit der finanziellen Deckung und dem Zeitplan für die 
Durchführung der Programme festgelegt wird;   

• gewährleistet die korrekte und rationelle Durchführung der Verfahren;   

• meldet eventuelle Störungen, Hindernisse und Verzögerungen bei der Durchführung der 
Schulführungskraft 

• überprüft und überwacht die Einhaltung der vertraglichen Anforderungen in Konzessionen.  
 Gemäß Art. 6, Abs. 6 der LG 16/2015 nimmt, unbeschadet der Befugnisse der Schulführungskraft und 
des Schulrates der einzige Verfahrensverantwortlichen insbesondere folgende Aufgaben wahr:  
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• überwacht die korrekte Ausführung der Verträge, die nicht ausdrücklich anderen Organen oder 
Subjekten zugewiesen sind;  

• koordiniert und überprüft die Vorbereitung der Ausschreibungen, sowie die spätere 
Durchführung der damit verbundenen Verfahren; überprüft die effektive Möglichkeit, die verschiedenen 
Planungsphasen innerhalb der Verwaltung ohne die Hilfe externer Berater durchzuführen;  

• übernimmt alle weiteren Aufgaben, welche für die ordnungsgemäße Abwicklung der 
Vertragstätigkeit erforderlich ist.  

 
Festgestellt und überprüft, dass:  
  
- das zu ernennende Subjekt ein Angestellter des Auftraggebers ist;  
- das zu ernennende Subjekt im Besitz der erforderlichen Erfahrung und technischen Qualifikation 
gemäß Art. 6 des LG Nr. 16/2015 ist;  
- das zu ernennende Subjekt in das Verzeichnis der EVV eingeschrieben ist, auch in Übereinstimmung 
mit den Übergangsbestimmungen von Artikel 4 des Beschlusses der Landesregierung Nr. 850 vom 
22.10.2019;  
- das zu ernennende Subjekt die Erklärung (Anhang 1) abgegeben hat, dass keine Gründe vorliegen, 
die es an der Ausübung des Auftrages als EVV hindern.  
 

ERNENNT 
 
den Mitarbeiter mit der erforderlichen Erfahrung und technischen Qualifikation, die gemäß Art. 31 Abs. 
1 und 6 der Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016, der Anwendungsrichtlinie Nr. 3 der ANAC, Art. 
6 Abs. 1 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 und den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 287 vom 
21.03.2017 und 850 vom 22.10.2019 (Verzeichnis der EVV) erforderlich sind,  
als einzigen Verfahrensverantwortlichen für die Abwicklung und Überprüfung der Liefer- und 
Dienstleistungsverträge der Schulen bis zu einem Vertragswert unter der EU-Schwelle.   
 
Das Amt des EVV ist gemäß Art. 31 Abs. 1 des Gesetzesvertretenden Dekrets 50/2016 verpflichtend 
und kann nicht verweigert werden.  
 
Anlage: 1) Erklärung über das Nichtvorhandensein von Hinderungsgründen  
 

  
Annamaria Mayr│Schulführungskraft 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen:  
Alma Plank│Der Einzige Verfahrensverantwortliche (EVV) 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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